
Allgemeine Geschäftsbedingungen der Metabowerke GmbH 

Stand 20. März 2024 

 

§ 1 Allgemeines 

(1) Die vorliegenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) gelten für alle unsere Geschäftsbe-

ziehungen mit unseren Kunden („Kunde“), insbesondere für Verträge über den Verkauf und/oder 
die Lieferung beweglicher Sachen („Ware“). Die AGB gelten nur, wenn der Kunde Unternehmer 
(§ 14 BGB), eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-rechtliches Son-
dervermögen ist. 

(2) Sofern nichts anderes vereinbart ist, gelten die AGB in der zum Zeitpunkt der Bestellung des 
Kunden gültigen Fassung auch für gleichartige künftige Verträge, ohne dass wir bei jedem wei-
teren gleichartigen Vertragsabschluss erneut auf sie hinweisen müssen. 

(3) Im Verhältnis zu unseren Kunden gelten ausschließlich unsere AGB. Abweichende, entgegen-
stehende oder ergänzende Allgemeine Geschäftsbedingungen des Kunden werden nur dann und 
insoweit Vertragsbestandteil, als wir ihrer Geltung ausdrücklich zugestimmt haben. Dieses Zu-
stimmungserfordernis gilt in jedem Fall, insbesondere auch dann, wenn wir einen Vertrag in 
Kenntnis der Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Kunden ausführen, ohne einen Vorbehalt 
zu erklären. 

(4) Im Einzelfall getroffene, individuelle Vereinbarungen mit dem Kunden (einschließlich Nebenabre-
den, Ergänzungen und Änderungen) haben Vorrang vor diesen AGB. Für den Inhalt solcher Ver-
einbarungen ist, vorbehaltlich eines Gegenbeweises, ein schriftlicher Vertrag bzw. eine schriftli-
che Bestätigung maßgeblich.  

(5) Erklärungen und Anzeigen, die nach Vertragsschluss vom Kunden uns gegenüber abzugeben 
sind (z.B. Fristsetzungen, Mängelanzeigen, Erklärung von Rücktritt oder Minderung), bedürfen 
zu ihrer Wirksamkeit der Text- bzw. Schriftform. 

(6) Hinweise auf die Geltung gesetzlicher Vorschriften haben nur klarstellende Bedeutung. Auch 
ohne eine derartige Klarstellung gelten daher die gesetzlichen Vorschriften, soweit sie in diesen 
AGB nicht abgeändert oder ausdrücklich ausgeschlossen werden. 

§ 2 Vertragsschluss und Rücktrittsvorbehalt 

(1) Unsere Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Dies gilt auch, wenn wir dem Kunden Ka-

taloge, technische Dokumentationen (z.B. Zeichnungen, Pläne, Berechnungen, Kalkulationen, 
Verweisungen auf DIN-Normen), sonstige Produktbeschreibungen oder Unterlagen – auch in 
elektronischer Form – überlassen haben, an denen wir uns Eigentums- und Urheberrechte vor-
behalten. 

(2) Die Bestellung der Ware durch den Kunden gilt als verbindliches Vertragsangebot. Sofern sich 
aus der Bestellung nichts anderes ergibt, sind wir berechtigt, dieses Vertragsangebot innerhalb 
von 2 Wochen nach Zugang bei uns anzunehmen. Die Annahme kann von uns entweder schrift-
lich (z.B. durch Auftragsbestätigung), in Textform oder durch Auslieferung der Ware an den Kun-
den erklärt werden. 

(3) Neben den gesetzlichen Bestimmungen zum Rücktritt vom Kaufvertrag behalten wir uns das 
Recht vor, vom Vertrag zurückzutreten, soweit Gründe vorliegen, die dies sachlich rechtfertigen. 
Ein sachlicher Grund liegt dann vor, wenn die Herstellkosten für die bestellten Waren seit Ver-
tragsschluss um mehr als 5 % gestiegen sind.  

§ 3 Lieferfrist, Lieferverzug 

(1) Unsere Angaben zur Lieferzeit sind unverbindlich, außer eine Lieferfrist wird individuell vereinbart 

bzw. von uns bei Annahme der Bestellung angegeben.  
(2) Wir haften nicht für Unmöglichkeit der Lieferung oder für Lieferverzögerungen, soweit diese durch 

höhere Gewalt oder sonstige, zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses nicht vorhersehbare Er-
eignisse (z.B. Betriebsstörungen aller Art, Schwierigkeiten in der Material- oder Energiebeschaf-
fung, Transportverzögerungen, Streiks, rechtmäßige Aussperrungen, Mangel an Arbeitskräften, 
Energie oder Rohstoffen, Schwierigkeiten bei der Beschaffung von notwendigen behördlichen 
Genehmigungen, Pandemien oder Epidemien, behördliche Maßnahmen oder die ausbleibende, 
nicht richtige oder nicht rechtzeitige Belieferung durch Lieferanten trotz eines vom Verkäufer ge-
schlossenen kongruenten Deckungsgeschäfts) verursacht worden sind, die wir nicht zu vertreten 
haben. Sofern solche Ereignisse uns die Lieferung oder Leistung wesentlich erschweren oder 
unmöglich machen und die Behinderung nicht nur von vorübergehender Dauer ist, sind wir zum 
Rücktritt vom Vertrag berechtigt. Bei Hindernissen vorübergehender Dauer verlängern sich die 
Liefer- oder Leistungsfristen oder verschieben sich die Liefer- oder Leistungstermine um den Zeit-
raum der Behinderung zzgl. einer angemessenen Anlauffrist. Soweit dem Kunden infolge der 
Verzögerung die Abnahme der Lieferung oder Leistung nicht zuzumuten ist, kann er durch un-
verzügliche schriftliche Erklärung uns gegenüber vom Vertrag zurücktreten. 

(3) Der Eintritt unseres Lieferverzugs bestimmt sich nach den gesetzlichen Vorschriften. In jedem 
Fall ist aber eine Mahnung durch den Kunden erforderlich.  

(4) Die Rechte des Kunden gem. § 8 dieser AGB und unsere gesetzlichen Rechte, insbesondere bei 
einem Ausschluss der Leistungspflicht (z.B. aufgrund Unmöglichkeit oder Unzumutbarkeit der 
Leistung und/oder Nacherfüllung), bleiben unberührt. 

§ 4 Lieferung und Annahmeverzug 

(1) Die Lieferung erfolgt ab Werk, wo auch der Erfüllungsort für die Lieferung und eine etwaige Nach-
erfüllung ist. Auf Verlangen und Kosten des Kunden wird die Ware an einen anderen Bestim-
mungsort versandt (Versendungskauf). Soweit nicht etwas anderes vereinbart ist, sind wir be-
rechtigt, die Art der Versendung (insbesondere Transportunternehmen, Versandweg, Verpa-
ckung) selbst zu bestimmen. 

(2) Kommt der Kunde in Annahmeverzug, unterlässt er eine Mitwirkungshandlung oder verzögert 
sich unsere Lieferung aus anderen, vom Kunden zu vertretenden Gründen, so sind wir berechtigt, 
Ersatz des hieraus entstehenden Schadens einschließlich Mehraufwendungen (z.B. Lagerkos-
ten) zu verlangen.  

§ 5 Preise und Zahlungsbedingungen 

(1) Sofern im Einzelfall nichts anderes vereinbart ist, gelten unsere jeweils zum Zeitpunkt des Ver-
tragsschlusses aktuellen Händlereinkaufspreise, und zwar ab Werk zzgl. gesetzlicher Umsatz-
steuer und ausschließlich Verpackung.  

(2) Wünscht der Kunde den Versand der Ware (Versendungskauf, vgl. § 4 Abs. 1) trägt der Kunde 
die Transportkosten ab Werk und die Kosten einer ggf. vom Kunden gewünschten Transportver-
sicherung. Etwaige Zölle, Gebühren, Steuern und sonstige öffentliche Abgaben trägt der Kunde. 

(3) Der Kaufpreis ist fällig und zu zahlen innerhalb von 30 Tagen ab Rechnungsstellung und Liefe-
rung der Ware ohne Abzug. Ein Skontoabzug wird nur nach ausdrücklicher Vereinbarung ge-
währt. Die Bezahlung von Ersatzteillieferungen und Reparaturen hat sofort mit Lieferung der Er-
satzteile bzw. der reparierten Ware ohne Abzug zu erfolgen. Wir sind, auch im Rahmen einer 
laufenden Geschäftsbeziehung, jederzeit berechtigt, eine Lieferung ganz oder teilweise nur ge-
gen Vorkasse durchzuführen. Einen entsprechenden Vorbehalt erklären wir spätestens mit der 
Auftragsbestätigung.  

(4) Kommt der Kunde mit der Zahlung einer Rechnung in Verzug, so werden unsere sämtlichen For-
derungen aus der Geschäftsbeziehung mit dem Kunden sofort zu Zahlung fällig. 

(5) Wechsel und Schecks werden nur aufgrund ausdrücklicher Vereinbarung und nur zahlungshalber 
und unter dem Vorbehalt unserer Annahme im Einzelfall entgegengenommen. Bei Zahlung durch 
Wechsel besteht keine Skontoberechtigung. Etwaige Kosten oder sonstige Spesen sind vom 
Kunden zu tragen und sofort zur Zahlung fällig. 

(6) Mit Ablauf vorstehender Zahlungsfrist kommt der Kunde in Verzug. Der Kaufpreis ist während 
des Verzugs zum jeweils geltenden gesetzlichen Verzugszinssatz zu verzinsen. Wir behalten uns 
die Geltendmachung eines weitergehenden Verzugsschadens vor. Gegenüber Kaufleuten bleibt 
unser Anspruch auf den kaufmännischen Fälligkeitszins (§ 353 HGB) unberührt. 

(7) Dem Kunden stehen Aufrechnungs- oder Zurückbehaltungsrechte nur insoweit zu, als sein An-
spruch rechtskräftig festgestellt oder unbestritten ist. Bei Mängeln der Lieferung bleiben die Ge-
genrechte des Kunden insbesondere gem. § 7 Abs. 3 Satz 2 dieser AGB unberührt. 

(8) Wird nach Abschluss des Vertrags erkennbar (z.B. durch Antrag auf Eröffnung eines Insolvenz-
verfahrens), dass unser Anspruch auf den Kaufpreis durch mangelnde Leistungsfähigkeit des 

Kunden gefährdet wird, so sind wir nach den gesetzlichen Vorschriften zur Leistungsverweige-
rung und – gegebenenfalls nach Fristsetzung – zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt (§ 321 
BGB).  

§ 6 Eigentumsvorbehalt 

(1) Bis zur vollständigen Bezahlung aller unserer gegenwärtigen und künftigen Forderungen aus dem 
Kaufvertrag und einer laufenden Geschäftsbeziehung (gesicherte Forderungen) behalten wir uns 
das Eigentum an den verkauften Waren vor. 

(2) Die unter Eigentumsvorbehalt stehenden Waren dürfen vor vollständiger Bezahlung der gesicher-
ten Forderungen weder an Dritte verpfändet, noch zur Sicherheit übereignet werden. Der Kunde 
hat uns unverzüglich schriftlich zu benachrichtigen, wenn ein Antrag auf Eröffnung eines Insol-
venzverfahrens gestellt oder soweit Zugriffe Dritter (z.B. Pfändungen) auf die uns gehörenden 
Waren erfolgen. 

(3) Bei vertragswidrigem Verhalten des Kunden, insbesondere bei Nichtzahlung des fälligen Kauf-
preises, sind wir berechtigt, nach den gesetzlichen Vorschriften vom Vertrag zurückzutreten und 
die Ware auf Grund des Eigentumsvorbehalts und des Rücktritts herauszuverlangen. Zahlt der 
Kunde den fälligen Kaufpreis nicht, dürfen wir diese Rechte nur geltend machen, wenn wir dem 
Kunden zuvor erfolglos eine angemessene Frist zur Zahlung gesetzt haben oder eine derartige 
Fristsetzung nach den gesetzlichen Vorschriften entbehrlich ist. 

(4) Der Kunde ist bis auf Widerruf gem. unten (c) befugt, die unter Eigentumsvorbehalt stehenden 
Waren im ordnungsgemäßen Geschäftsgang weiter zu veräußern und/oder zu verarbeiten. In 
diesem Fall gelten ergänzend die nachfolgenden Bestimmungen. 
(a) Der Eigentumsvorbehalt erstreckt sich auf die durch Verarbeitung, Vermischung oder Ver-

bindung unserer Waren entstehenden Erzeugnisse zu deren vollem Wert, wobei wir als Her-
steller gelten. Bleibt bei einer Verarbeitung, Vermischung oder Verbindung mit Waren Dritter 
deren Eigentumsrecht bestehen, so erwerben wir Miteigentum im Verhältnis der Rech-
nungswerte der verarbeiteten, vermischten oder verbundenen Waren. Im Übrigen gilt für 
das entstehende Erzeugnis das Gleiche wie für die unter Eigentumsvorbehalt gelieferte 
Ware. 

(b) Die aus dem Weiterverkauf der Ware oder des Erzeugnisses entstehenden Forderungen 
gegen Dritte tritt der Kunde schon jetzt insgesamt bzw. in Höhe unseres etwaigen Miteigen-
tumsanteils gemäß vorstehendem Absatz zur Sicherheit an uns ab. Wir nehmen die Abtre-
tung an. Die in Abs. 2 genannten Pflichten des Kunden gelten auch in Ansehung der abge-
tretenen Forderungen. 

(c) Zur Einziehung der Forderung bleibt der Kunde neben uns ermächtigt. Wir verpflichten uns, 
die Forderung nicht einzuziehen, solange der Kunde seinen Zahlungsverpflichtungen uns 
gegenüber nachkommt, kein Mangel seiner Leistungsfähigkeit vorliegt und wir den Eigen-
tumsvorbehalt nicht durch Ausübung eines Rechts gem. Abs. 3 geltend machen. Ist dies 
aber der Fall, so können wir verlangen, dass der Kunde uns die abgetretenen Forderungen 
und deren Schuldner bekannt gibt, alle zum Einzug erforderlichen Angaben macht, die da-
zugehörigen Unterlagen aushändigt und den Schuldnern (Dritten) die Abtretung mitteilt. Au-
ßerdem sind wir in diesem Fall berechtigt, die Befugnis des Kunden zur weiteren Veräuße-
rung und Verarbeitung der unter Eigentumsvorbehalt stehenden Waren zu widerrufen. 

(d) Übersteigt der realisierbare Wert der Sicherheiten unsere Forderungen um mehr als 10%, 
werden wir auf Verlangen des Kunden Sicherheiten nach unserer Wahl freigeben. 

§ 7 Mängelansprüche  

(1) Für die Rechte des Kunden bei Sach- und Rechtsmängeln gelten die gesetzlichen Vorschriften, 
soweit nachfolgend nichts anderes bestimmt ist.  

(2) Die Mängelansprüche des Kunden setzen voraus, dass er seinen gesetzlichen Untersuchungs- 
und Rügepflichten (§§ 377, 381 HGB) nachgekommen ist. Zeigt sich bei der Untersuchung oder 
später ein Mangel, so ist uns hiervon unverzüglich schriftlich Anzeige zu machen. Als unverzüg-
lich gilt die Anzeige, wenn sie innerhalb von einer Woche erfolgt, wobei zur Fristwahrung die 
rechtzeitige Absendung der Anzeige genügt. Unabhängig von dieser Untersuchungs- und Rüge-
pflicht hat der Kunde offensichtliche Mängel (einschließlich Falsch- und Minderlieferung) inner-
halb von einer Woche ab Lieferung schriftlich anzuzeigen, wobei auch hier zur Fristwahrung die 
rechtzeitige Absendung der Anzeige genügt. Versäumt der Kunde die ordnungsgemäße Unter-
suchung und/oder Mängelanzeige, ist unsere Haftung für den nicht angezeigten Mangel ausge-
schlossen. 

(3) Wir sind berechtigt, die geschuldete Nacherfüllung davon abhängig zu machen, dass der Kunde 
den fälligen Kaufpreis bezahlt. Der Kunde ist jedoch berechtigt, einen im Verhältnis zum Mangel 
angemessenen Teil des Kaufpreises zurückzubehalten. 

(4) Der Kunde hat uns die zur geschuldeten Nacherfüllung erforderliche Zeit und Gelegenheit zu 
geben, insbesondere die beanstandete Ware zu Prüfungszwecken zu übergeben. Im Falle der 
Ersatzlieferung hat uns der Kunde die mangelhafte Sache nach den gesetzlichen Vorschriften 
zurückzugeben.  

(5) Ansprüche des Kunden auf Schadensersatz bzw. Ersatz vergeblicher Aufwendungen bestehen 
auch bei Mängeln nur nach Maßgabe von § 8 und sind im Übrigen ausgeschlossen. 

(6) Die Rücksendung von bestellter und gelieferter Ware bestimmt sich nach den gesetzlichen Re-
gelungen.  

§ 8 Sonstige Haftung 

(1) Soweit sich aus diesen AGB einschließlich der nachfolgenden Bestimmungen nichts anderes 
ergibt, haften wir bei einer Verletzung von vertraglichen und außervertraglichen Pflichten nach 
den gesetzlichen Vorschriften. 

(2) Auf Schadensersatz haften wir – gleich aus welchem Rechtsgrund – im Rahmen der Verschul-
denshaftung bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit. Bei einfacher Fahrlässigkeit haften wir vor-
behaltlich eines milderen Haftungsmaßstabs nach gesetzlichen Vorschriften (z. B. für Sorgfalt in 
eigenen Angelegenheiten) nur 
(a) für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, 
(b) für Schäden aus der nicht unerheblichen Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht (Ver-

pflichtung, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags überhaupt erst 
ermöglicht und auf deren Einhaltung der Vertragspartner regelmäßig vertraut und vertrauen 
darf); in diesem Fall ist unsere Haftung jedoch auf den Ersatz des vorhersehbaren, typi-
scherweise eintretenden Schadens begrenzt. 

(3) Die sich aus Abs. 2 ergebenden Haftungsbeschränkungen gelten auch bei Pflichtverletzungen 
durch bzw. zugunsten von Personen, deren Verschulden wir nach gesetzlichen Vorschriften zu 
vertreten haben. Sie gelten nicht, soweit wir einen Mangel arglistig verschwiegen oder eine Ga-
rantie für die Beschaffenheit der Ware übernommen haben und für Ansprüche des Kunden nach 
dem Produkthaftungsgesetz. 

(4) Wegen einer Pflichtverletzung, die nicht in einem Mangel besteht, kann der Kunde nur zurücktre-
ten oder kündigen, wenn wir die Pflichtverletzung zu vertreten haben. Im Übrigen gelten die ge-
setzlichen Voraussetzungen und Rechtsfolgen. 

§ 9 Verjährung 

(1) Abweichend von § 438 Abs. 1 Nr. 3 BGB beträgt die allgemeine Verjährungsfrist für Ansprüche 
aus Sach- und Rechtsmängeln ein Jahr ab Gefahrübergang.  

(2) Die vorstehende Verjährungsfrist des Kaufrechts gilt auch für vertragliche und außervertragliche 
Schadensersatzansprüche des Kunden, die auf einem Mangel der Ware beruhen, es sei denn 
die Anwendung der regelmäßigen gesetzlichen Verjährung (§§ 195, 199 BGB) würde im Einzelfall 
zu einer kürzeren Verjährung führen. Schadensersatzansprüche des Kunden gem. § 8 Abs. 2 
Satz 1 und Satz 2 lit. a) sowie nach dem Produkthaftungsgesetz verjähren jedoch ausschließlich 
nach den gesetzlichen Verjährungsfristen. 

§ 10 „No re-export to Russia“ Klausel 

(1) In Übereinstimmung mit Art. 12g(1) der Verordnung (EU) 833/2014 ist der Kunde, der seinen Sitz 
in Nicht-EU-Ländern hat, mit Ausnahme der USA, Japan, Vereinigtes Königreich (UK), Südkorea, 
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Australien, Kanada, Neuseeland, Norwegen und der Schweiz, („Unsicheres Drittland“) verpflich-
tet, die von uns gelieferten Waren weder direkt noch indirekt in die Russische Föderation oder 
zur Verwendung in der Russischen Föderation zu verkaufen, zu exportieren oder zu reexportie-
ren. Dies gilt auch, wenn die Waren an eine gesellschaftsrechtlich unselbständige Niederlassung 
des Kunden in einem Unsicheren Drittland oder auf sonstige Weise durch uns in ein Unsicheres 
Drittland geliefert werden sollen. 

(2) Der Kunde wird seine Kunden und Geschäftspartner vertraglich zur Einhaltung von Abs. 1 ver-
pflichten und sich nach besten Kräften bemühen, sicherzustellen, dass der Zweck von Abs. 1 
nicht durch Dritte in der Lieferkette, einschließlich etwaiger Wiederverkäufer, vereitelt wird.  

(3) Der Kunde wird ein angemessenes Überwachungssystem (im Einklang mit anerkannten Compli-
ance-Standards, wie z.B. den Leitlinien der EU-Kommission für EU-Unternehmen zur Umsetzung 
der verstärkten Sorgfaltspflicht bei der Feststellung der Kundenidentität zum Schutz vor Umge-
hung der Russland-Sanktionen) einrichten und aufrechterhalten, um jegliches Verhalten von Drit-
ten in der Lieferkette, einschließlich etwaiger Wiederverkäufer, zu erkennen, das den Zweck von 
Abs. 1 vereiteln würde.  

(4) Jede vorsätzliche oder fahrlässige Verletzung der Abs. 1, 2 oder 3 durch den Kunden stellt eine 
schwerwiegende Verletzung eines wesentlichen Bestandteils des Vertrages dar und wir sind be-
rechtigt, angemessene Abhilfemaßnahmen zu treffen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf  
(a) Rücktritt vom Vertrag oder Kündigung des Vertrages; und  
(b) Geltendmachung einer Vertragsstrafe in Höhe von 10% des Preises der ausgeführten Wa-

ren. Die pauschalierte Vertragsstrafe ist auf Schadensersatzansprüche, die uns gegenüber 
dem Kunden zustehen, anzurechnen.  

(5)  Der Kunde ist verpflichtet, uns unverzüglich über alle Probleme bei der Anwendung der Abs. 1, 2 
oder 3 zu informieren, einschließlich aller relevanten Aktivitäten Dritter, die den Zweck von Abs. 
1 vereiteln könnten. Der Kunde wird uns innerhalb von zwei Wochen nach Aufforderung Informa-
tionen über die Einhaltung der Verpflichtungen nach den Abs. 1, 2 und 3 zur Verfügung stellen. 

§ 11 Rechtswahl und Gerichtsstand 

(1) Für diese AGB und die Vertragsbeziehung zwischen uns und dem Kunden gilt das Recht der 
Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss internationalen Einheitsrechts, insbesondere des 
UN-Kaufrechts. 

(2) Ist der Kunde Kaufmann i.S.d. Handelsgesetzbuchs, juristische Person des öffentlichen Rechts 
oder ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen, ist ausschließlicher – auch internationaler Ge-
richtsstand für alle sich aus dem Vertragsverhältnis unmittelbar oder mittelbar ergebenden Strei-
tigkeiten unser Geschäftssitz in Nürtingen, Deutschland. Entsprechendes gilt, wenn der Kunde 
Unternehmer i.S.v. § 14 BGB ist. Wir sind jedoch in allen Fällen auch berechtigt, Klage am Erfül-
lungsort der Lieferverpflichtung gemäß diesen AGB bzw. einer vorrangigen Individualabrede oder 
am allgemeinen Gerichtsstand des Kunden zu erheben. Vorrangige gesetzliche Vorschriften, ins-
besondere zu ausschließlichen Zuständigkeiten, bleiben unberührt. 


